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Virtuelle Ordentliche Hauptversammlung der Amadeus Fire AG am 

28. Mai 2026 

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 118a, 122 Abs. 2, 126 Abs. 1 und 4, 127, 

130a und 131 Aktiengesetz 

Die Hauptversammlung wird auf Grundlage von § 16 Abs. 4 der Satzung der Amadeus Fire AG in 

der Form einer virtuellen Hauptversammlung gemäß § 118a Aktiengesetz („AktG“) ohne physische 

Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benann-

ten Stimmrechtsvertreter) abgehalten. 

Die gesamte Hauptversammlung wird am Donnerstag, den 28. Mai 2026, ab 11:00 Uhr (MESZ) für 

ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre der Amadeus Fire AG bzw. ihre Bevollmächtigten in Bild 

und Ton live im Internet auf der Webseite der Gesellschaft unter  

https://group.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung/ 

im HV-Portal der Gesellschaft übertragen. 

Den Aktionären stehen im Vorfeld und in der Hauptversammlung unter anderem die folgenden 

Rechte zu: 

1 Ergänzung der Tagesordnung (§ 122 Abs. 2 AktG) 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den 

anteiligen Betrag von Euro 500.000 erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf 

die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Darüber hinaus kann die Haupt-

versammlung gemäß § 87 Abs. 4 AktG auf Antrag nach § 122 Abs. 2 Satz 1 AktG die nach 

§ 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 AktG festgelegte Maximalvergütung für den Vorstand herabsetzen. 

Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. 

Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft unter folgender Adresse zu 

richten: 

Amadeus Fire AG 

Vorstand  

Hanauer Landstraße 160 

60314 Frankfurt am Main 

Es muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Versammlung, also bis spätestens 

27. April 2026, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen.  

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des 

Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entschei-

dung des Vorstands über den Antrag halten. Bei der Berechnung der Aktienbesitzzeit ist § 70 

AktG zu beachten, der in bestimmten Fällen zu einer Fiktion bzw. Zurechnung des Aktien-

besitzes führt. § 121 Abs. 7 AktG ist auf die Fristberechnung entsprechend anzuwenden. 

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit sie nicht bereits mit 

der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht wurden – unverzüglich nach Zu-

gang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht und spätestens zum Zeitpunkt 

dieser Bekanntmachung solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon 
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ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der gesamten Europäischen Union 

verbreiten. Sie werden außerdem unverzüglich auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://group.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung/ 

bekannt gemacht und nach § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG mitgeteilt. 

Über den im Rahmen einer zulässigen Tagesordnungsergänzung bekanntgemachten  

Beschlussvorschlag wird während der Hauptversammlung abgestimmt werden. 

Die diesen Aktionärsrechten zugrundeliegenden gesetzlichen Regelungen lauten auszugs-

weise wie folgt:  

§ 70 AktG 

Ist die Ausübung von Rechten aus der Aktie davon abhängig, dass der Aktionär während 

eines bestimmten Zeitraums Inhaber der Aktie gewesen ist, so steht dem Eigentum ein  

Anspruch auf Übereignung gegen ein Kreditinstitut, ein Finanzdienstleistungsinstitut, ein 

Wertpapierinstitut oder ein nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 

des Kreditwesengesetzes tätiges Unternehmen gleich. Die Eigentumszeit eines Rechtsvor-

gängers wird dem Aktionär zugerechnet, wenn er die Aktie unentgeltlich, von seinem Treu-

händer, als Gesamtrechtsnachfolger, bei Auseinandersetzung einer Gemeinschaft oder bei 

einer Bestandsübertragung nach § 13 des Versicherungsaufsichtsgesetzes oder § 14 des 

Gesetzes über Bausparkassen erworben hat. 

§ 87 Abs. 4 AktG 

Die Hauptversammlung kann auf Antrag nach § 122 Absatz 2 Satz 1 die nach § 87a  

Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 festgelegte Maximalvergütung herabsetzen.   

§ 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 AktG 

Dieses Vergütungssystem enthält mindestens die folgenden Angaben, in Bezug auf  

Vergütungsbestandteile jedoch nur, soweit diese tatsächlich vorgesehen sind:  

1. die Festlegung einer Maximalvergütung der Vorstandsmitglieder; 

§ 121 Abs. 7 AktG 

Bei Fristen und Terminen, die von der Versammlung zurückberechnet werden, ist der Tag 

der Versammlung nicht mitzurechnen. Eine Verlegung von einem Sonntag, einem Sonn-

abend oder einem Feiertag auf einen zeitlich vorausgehenden oder nachfolgenden Werktag 

kommt nicht in Betracht. Die §§ 187 bis 193 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind nicht  

entsprechend anzuwenden. Bei nichtbörsennotierten Gesellschaften kann die Satzung eine 

andere Berechnung der Frist bestimmen. 

§ 122 Abs. 1, 2 AktG 

(1) Die Hauptversammlung ist einzuberufen, wenn Aktionäre, deren Anteile zusammen den 

zwanzigsten Teil des Grundkapitals erreichen, die Einberufung schriftlich unter Angabe des 

Zwecks und der Gründe verlangen; das Verlangen ist an den Vorstand zu richten. Die  

Satzung kann das Recht, die Einberufung der Hauptversammlung zu verlangen, an eine 

andere Form und an den Besitz eines geringeren Anteils am Grundkapital knüpfen. Die  

Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des 
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Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entschei-

dung des Vorstands über den Antrag halten. § 121 Absatz 7 ist entsprechend anzuwenden. 

(2) In gleicher Weise können Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des 

Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000 Euro erreichen, verlangen, dass  

Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem neuen 

Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen 

im Sinne des Satzes 1 muss der Gesellschaft mindestens 24 Tage, bei börsennotierten  

Gesellschaften mindestens 30 Tage vor der Versammlung zugehen; der Tag des Zugangs 

ist nicht mitzurechnen. 

§ 124 Abs. 1 AktG 

Hat die Minderheit nach § 122 Abs. 2 verlangt, dass Gegenstände auf die Tagesordnung 

gesetzt werden, so sind diese entweder bereits mit der Einberufung oder andernfalls unver-

züglich nach Zugang des Verlangens bekannt zu machen. § 121 Abs. 4 gilt sinngemäß; 

zudem gilt bei börsennotierten Gesellschaften § 121 Abs. 4a entsprechend. Bekannt- 

machung und Zuleitung haben dabei in gleicher Weise wie bei der Einberufung zu erfolgen.  

§ 124a Satz 2 AktG 

Ein nach Einberufung der Versammlung bei der Gesellschaft eingegangenes Verlangen von 

Aktionären im Sinne von § 122 Abs. 2 ist unverzüglich nach seinem Eingang bei der Gesell-

schaft in gleicher Weise zugänglich zu machen.  

§ 125 Abs. 1 AktG (Auszug) 

Der Vorstand einer Gesellschaft, die nicht ausschließlich Namensaktien ausgegeben hat, 

hat die Einberufung der Hauptversammlung mindestens 21 Tage vor derselben wie folgt 

mitzuteilen: 

1. den Intermediären, die Aktien der Gesellschaft verwahren, 

2. den Aktionären und Intermediären, die die Mitteilung verlangt haben, und 

3. den Vereinigungen von Aktionären, die die Mitteilung verlangt haben oder die in der  

letzten Hauptversammlung Stimmrechte ausgeübt haben. 

Der Tag der Mitteilung ist nicht mitzurechnen. Ist die Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 zu 

ändern, so ist bei börsennotierten Gesellschaften die geänderte Tagesordnung mitzuteilen. 

(…) 

2 Gegenanträge und Wahlvorschläge (§§ 126 Abs. 1, 127 AktG) 

Jeder Aktionär ist gemäß § 126 Abs. 1 AktG berechtigt, Gegenanträge zu den Beschluss-

vorschlägen von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu den Punkten der Tagesordnung zu  

stellen. 

Gegenanträge, die der Gesellschaft bis spätestens 14 Tage vor der Versammlung, d.h.  

spätestens bis zum 13. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ), unter der nachfolgenden Adresse  

zugegangen sind, werden von der Gesellschaft – vorbehaltlich § 126 Abs. 2 und 3 AktG – 

den anderen Aktionären auf der Internetseite der Gesellschaft unter  

https://group.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung/ 
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einschließlich des Namens des Aktionärs und einer etwaigen Begründung unverzüglich  

zugänglich gemacht:  

Amadeus Fire AG 

Jörg Peters / Franziska Marschall 

Hanauer Landstraße 160 

60314 Frankfurt am Main 

E-Mail: investor-relations@amadeus-fire.de 

Anderweitig adressierte Gegenanträge werden nicht zugänglich gemacht. Eventuelle  

Stellungnahmen der Verwaltung werden anschließend ebenfalls unter der genannten  

Internetadresse veröffentlicht. 

Die Gesellschaft ist unter den Voraussetzungen des § 126 Abs. 2 Satz 1 AktG nicht ver-

pflichtet, einen Gegenantrag und dessen Begründung zugänglich zu machen. Die Begrün-

dung eines zulässigen Gegenantrags braucht ferner nicht zugänglich gemacht zu werden, 

wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt (§ 126 Abs. 2 Satz 2 AktG). 

Der Vorstand behält sich vor, Gegenanträge und ihre Begründungen gemäß § 126 Abs. 3 

AktG zusammenzufassen, wenn mehrere Aktionäre zu demselben Gegenstand der  

Beschlussfassung Gegenanträge stellen. 

Diese Regelungen gelten gemäß § 127 AktG sinngemäß für Gegenvorschläge eines  

Aktionärs im Hinblick auf die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern. 

Solche Vorschläge müssen nicht begründet werden. Zusätzlich zu den in § 126 Abs. 2 AktG 

genannten Gründen braucht der Vorstand einen Wahlvorschlag unter anderem auch dann 

nicht zugänglich zu machen, wenn der Vorschlag nicht Namen, ausgeübten Beruf und  

Wohnort des Kandidaten enthält. Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern müssen 

auch dann nicht zugänglich gemacht werden, wenn ihnen keine Angaben zu der Mitglied-

schaft der vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten in anderen gesetzlich zu bildenden 

Aufsichtsräten im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG beigefügt sind. 

Ein nach den §§ 126, 127 AktG zugänglich zu machender Gegenantrag oder Wahlvorschlag 

gilt gemäß § 126 Abs. 4 AktG als im Zeitpunkt der Zugänglichmachung gestellt. Die Gesell-

schaft ermöglicht, dass das Stimmrecht zu diesen Anträgen nach ordnungsgemäßer Anmel-

dung ausgeübt werden kann. Sofern der Aktionär, der den Antrag gestellt hat, nicht  

ordnungsgemäß legitimiert und nicht ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet 

ist, muss der Antrag in der Hauptversammlung nicht behandelt werden.  

Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten, die zu der Hauptversammlung zugeschaltet sind,  

haben darüber hinaus das Recht, in der Versammlung im Wege der Videokommunikation 

Anträge und Wahlvorschläge im Rahmen ihres Rederechts zu stellen (hierzu näher unter 

Ziffer 4).  

Die diesen Aktionärsrechten zugrundeliegenden gesetzlichen Regelungen lauten auszugs-

weise wie folgt:  

§ 124 Abs. 3 Satz 4 AktG 

Der Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Prüfern hat deren Namen,  

ausgeübten Beruf und Wohnort anzugeben. 

mailto:investor-relations@amadeus-fire.de
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§ 125 Abs. 1 Satz 5 AktG 

Bei börsennotierten Gesellschaften sind einem Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsrats- 

mitgliedern Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichts-

räten beizufügen; Angaben zu ihrer Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen 

Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen sollen beigefügt werden. 

§ 126 AktG 

(1) Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung und 

einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung sind den in § 125 Abs. 1 bis 3 genannten 

Berechtigten unter den dortigen Voraussetzungen zugänglich zu machen, wenn der Aktionär 

mindestens 14 Tage vor der Versammlung der Gesellschaft einen Gegenantrag gegen einen 

Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung mit 

Begründung an die in der Einberufung hierfür mitgeteilte Adresse übersandt hat. Der Tag 

des Zugangs ist nicht mitzurechnen. Bei börsennotierten Gesellschaften hat das  

Zugänglichmachen über die Internetseite der Gesellschaft zu erfolgen. § 125 Abs. 3 gilt  

entsprechend. 

(2) Ein Gegenantrag und dessen Begründung brauchen nicht zugänglich gemacht zu  

werden,  

1. soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar machen würde, 

2. wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluss der 

Hauptversammlung führen würde, 

3. wenn die Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder irre-

führende Angaben oder wenn sie Beleidigungen enthält, 

4. wenn ein auf denselben Sachverhalt gestützter Gegenantrag des Aktionärs  

bereits zu einer Hauptversammlung der Gesellschaft nach § 125 zugänglich  

gemacht worden ist, 

5. wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs mit wesentlich gleicher Begründung 

in den letzten fünf Jahren bereits zu mindestens zwei Hauptversammlungen der 

Gesellschaft nach § 125 zugänglich gemacht worden ist und in der Haupt- 

versammlung weniger als der zwanzigste Teil des vertretenen Grundkapitals für 

ihn gestimmt hat, 

6. wenn der Aktionär zu erkennen gibt, dass er an der Hauptversammlung nicht 

teilnehmen und sich nicht vertreten lassen wird, oder 

7. wenn der Aktionär in den letzten zwei Jahren in zwei Hauptversammlungen  

einen von ihm mitgeteilten Gegenantrag nicht gestellt hat oder nicht hat stellen 

lassen. 

Die Begründung braucht nicht zugänglich gemacht werden, wenn sie insgesamt mehr 

als 5.000 Zeichen beträgt. 

(3) Stellen mehrere Aktionäre zu demselben Gegenstand der Beschlussfassung Gegen- 

anträge, so kann der Vorstand die Gegenanträge und ihre Begründungen zusammenfassen. 
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(4) Im Fall der virtuellen Hauptversammlung gelten Anträge, die nach den Absätzen 1 bis 3 

zugänglich zu machen sind, als im Zeitpunkt der Zugänglichmachung gestellt. Die Gesell-

schaft hat zu ermöglichen, dass das Stimmrecht zu diesen Anträgen ausgeübt werden kann, 

sobald die Aktionäre die gesetzlichen oder satzungsmäßigen Voraussetzungen für die Aus-

übung des Stimmrechts nachweisen können. Sofern der Aktionär, der den Antrag gestellt 

hat, nicht ordnungsgemäß legitimiert und, sofern eine Anmeldung erforderlich ist, nicht ord-

nungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet ist, muss der Antrag in der Versammlung 

nicht behandelt werden.  

§ 127 AktG (Auszug) 

Für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von  

Abschlussprüfern gilt § 126 sinngemäß. Der Wahlvorschlag braucht nicht begründet zu wer-

den. Der Vorstand braucht den Wahlvorschlag auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn 

der Vorschlag nicht die Angaben nach § 124 Abs. 3 Satz 4 und § 125 Abs. 1 Satz 5 enthält. 

(…) 

3 Recht zur Einreichung von Stellungnahmen 

Ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldete Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtig-

ten haben nach § 130a Absatz 1 bis 4 AktG das Recht, vor der Hauptversammlung Stellung-

nahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung im Wege elektronischer Kommunikation 

über das HV-Portal unter https://group.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversamm-

lung/ bis spätestens fünf Tage vor der Versammlung, also spätestens bis 22. Mai 2026, 24:00 

Uhr (MESZ), in Textform als PDF einzureichen. Wir bitten darum, bei Stellungnahmen in 

Textform einen Umfang von 10.000 Zeichen nicht zu überschreiten.  

Mit dem Einreichen erklärt sich der Aktionär bzw. sein Bevollmächtigter damit einverstanden, 

dass die Stellungnahme unter Nennung seines Namens im HV-Portal zugänglich gemacht 

wird. 

Eingereichte Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung werden, soweit nicht 

ausnahmsweise von einer Zugänglichmachung nach § 130a Abs. 3 Satz 4 AktG abgesehen 

werden darf, bis spätestens vier Tage vor der Hauptversammlung, also spätestens am 

23. Mai 2026, 24:00 Uhr MESZ, im nur für Aktionäre bzw. deren Bevollmächtigte zugängli-

chen, HV-Portal unter https://group.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung/ 

veröffentlicht. 

Stellungnahmen werden nicht zugänglich gemacht, soweit sich der Vorstand durch das  

Zugänglichmachen strafbar machen würde, die Stellungnahme in wesentlichen Punkten  

offensichtlich falsche oder irreführende Angaben oder Beleidigungen enthält, oder wenn 

der/die Einreichende zu erkennen gibt, dass er/sie an der Hauptversammlung nicht teil- 

nehmen und sich nicht vertreten lassen wird. 

Die Möglichkeit zur Einreichung von Stellungnahmen begründet keine Möglichkeit zur 

Vorab-Einreichung von Fragen nach § 131 Abs. 1a AktG. Etwaige in Stellungnahmen ent-

haltene Fragen werden daher in der virtuellen Hauptversammlung nicht beantwortet, es sei 

denn, sie werden im Rahmen des Rederechts in der Hauptversammlung gestellt. Auch An-

träge und Wahlvorschläge sowie Widersprüche gegen Beschlüsse der Hauptversammlung 

im Rahmen der in Textform eingereichten Stellungnahmen werden in der Hauptversamm-

lung nicht berücksichtigt; das Stellen von Anträgen bzw. Unterbreiten von Wahlvorschlägen, 

https://group.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung/
https://group.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung/
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die Ausübung des Auskunftsrechts sowie die Einlegung von Widersprüchen gegen  

Beschlüsse der Hauptversammlung ist ausschließlich auf den hierfür jeweils gesondert  

beschriebenen Wegen möglich (hierzu Ziffern 2, 4 und 5). 

Die diesen Aktionärsrechten zugrundeliegenden gesetzlichen Regelungen lauten auszugs-

weise wie folgt:  

§ 130a Abs. 1 bis Abs. 4 AktG 

(1) Im Fall der virtuellen Hauptversammlung haben die Aktionäre das Recht, vor der  

Versammlung Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung im Wege elektro-

nischer Kommunikation unter Verwendung der in der Einberufung hierfür mitgeteilten  

Adresse einzureichen. Das Recht kann auf ordnungsgemäß zu der Versammlung angemel-

dete Aktionäre beschränkt werden. Der Umfang der Stellungnahmen kann in der Einberu-

fung angemessen beschränkt werden.  

(2) Stellungnahmen sind bis spätestens fünf Tage vor der Versammlung einzureichen.  

(3) Die eingereichten Stellungnahmen sind allen Aktionären bis spätestens vier Tage vor der 

Versammlung zugänglich zu machen. Das Zugänglichmachen kann auf ordnungsgemäß zu 

der Versammlung angemeldete Aktionäre beschränkt werden. Bei börsennotierten Gesell-

schaften hat das Zugänglichmachen über die Internetseite der Gesellschaft zu erfolgen; im 

Fall des Satzes 2 kann das Zugänglichmachen auch über die Internetseite eines Dritten 

erfolgen. § 126 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1, 3 und 6 gilt entsprechend.  

(4) Für die Berechnung der in den Absätzen 2 und 3 Satz 1 genannten Fristen gilt § 121 

Absatz 7. 

 

4 Rederecht und Auskunftsrecht 

Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten, die elektronisch zu der Hauptversammlung zuge-

schaltet sind, haben ein Rederecht in der Versammlung im Wege der Videokommunikation. 

Ab Beginn der Hauptversammlung wird über das HV-Portal auf der Website der Amadeus 

Fire AG unter https://group.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung/ (zu den 

entsprechenden Zugangsdaten) ein virtueller Wortmeldetisch geführt, über den die  

Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten ihren Redebeitrag anmelden können. Das Rederecht 

umfasst insbesondere auch das Recht, Anträge und Wahlvorschläge nach § 118a Abs. 1 

Satz 2 Nr. 3 AktG zu stellen, sowie das Auskunftsverlangen nach § 131 Abs. 1 AktG. 

Jedem Aktionär ist gemäß § 131 Abs. 1 AktG auf Verlangen in der Hauptversammlung 

vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit die Aus-

kunft zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist 

und kein Auskunftsverweigerungsrecht besteht. Die Auskunftspflicht des Vorstands  

erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft 

zu den mit ihr verbundenen Unternehmen. Des Weiteren betrifft die Auskunftspflicht auch 

die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. 

Es ist vorgesehen, dass der Versammlungsleiter festlegen wird, dass das vorgenannte 

Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG in der Hauptversammlung ausschließlich im Wege 

der Videokommunikation, also im Rahmen der Ausübung des Rederechts ausgeübt wer-

den darf. 

 

https://group.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung/
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§ 131 Abs. 4 Satz 1 AktG bestimmt, dass dann, wenn einem Aktionär wegen seiner  

Eigenschaft als Aktionär eine Auskunft außerhalb der Hauptversammlung gegeben wor-

den ist, diese Auskunft jedem anderen Aktionär bzw. dessen Bevollmächtigten auf dessen 

Verlangen in der Hauptversammlung zu geben ist, auch wenn sie zur sachgemäßen  

Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung nicht erforderlich ist. Im Rahmen der 

virtuellen Hauptversammlung wird gewährleistet, dass Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtig-

ten, die elektronisch zu der Hauptversammlung zugeschaltet sind, ihr Verlangen nach  

§ 131 Abs. 4 Satz 1 AktG im Wege der elektronischen Kommunikation über das HV-Portal 

auf der Website der Amadeus Fire AG unter  

https://group.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung/  

in der Hauptversammlung übermitteln können. 

 

Die komplette virtuelle Hauptversammlung einschließlich der Videokommunikation wird 

im HV-Portal über ein von unserem Dienstleister zur Verfügung gestelltes System abge-

wickelt. Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten benötigen für die Zuschaltung entweder ein 

nicht-mobiles Endgerät (PC, Notebook, Laptop) oder ein mobiles Endgerät (z.B. Smart-

phone oder Tablet) mit einem der folgenden installierten Browser in der aktuellen Soft-

wareversion: Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox oder Safari. Außerdem 

muss JavaScript aktiviert sein. Die Nutzung anderer aktueller Browser mit den vom  

Hersteller empfohlenen Sicherheitseinstellungen ist möglich, wurde jedoch nicht getestet. 

Für Redebeiträge müssen auf den Endgeräten eine Kamera und ein Mikrofon, auf die 

vom Browser aus zugegriffen werden kann, zur Verfügung stehen. Eine weitere Installa-

tion von Softwarekomponenten oder Apps auf den Endgeräten ist nicht erforderlich. Bitte 

stellen Sie sicher, dass Sie mit Ihrem Computer oder Mobilgerät eine gute und stabile 

Internetverbindung haben und dabei eine aktuelle Version Ihres Browsers verwenden. 

Personen, die sich über den virtuellen Wortmeldetisch für einen Redebeitrag angemeldet 

haben, werden im HV-Portal für ihren Redebeitrag freigeschaltet. Die Gesellschaft behält 

sich vor, die Funktionsfähigkeit der Videokommunikation zwischen Aktionär bzw. Bevoll-

mächtigtem und Gesellschaft in der Versammlung und vor dem Redebeitrag zu über- 

prüfen und diesen zurückzuweisen, sofern die Funktionsfähigkeit nicht sichergestellt ist. 

 

Rede- und Auskunftsrecht können auch von bevollmächtigten Dritten eines Aktionärs aus-

geübt werden. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter üben diese 

Rechte jedoch nicht für die sie bevollmächtigenden Aktionäre aus. 

 

Die diesen Aktionärsrechten zugrundeliegenden gesetzlichen Regelungen lauten aus-

zugsweise wie folgt:  

 

§ 118a Abs. 1 S. 2 Nr. 3 AktG 

Wird eine virtuelle Hauptversammlung abgehalten, sind die folgenden Voraussetzungen ein-

zuhalten:  

3.  den elektronisch zu der Versammlung zugeschalteten Aktionären wird das Recht  

eingeräumt, Anträge und Wahlvorschläge im Wege der Videokommunikation in der 

Versammlung zu stellen,  

§ 131 Abs. 1 AktG 
 
(1) Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über 

Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des 

Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf 

die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen 

Unternehmen. Macht eine Gesellschaft von den Erleichterungen nach § 266 Absatz 1 
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Satz 3, § 276 oder § 288 des Handelsgesetzbuchs Gebrauch, so kann jeder Aktionär ver-

langen, dass ihm in der Hauptversammlung über den Jahresabschluss der Jahresabschluss 

in der Form vorgelegt wird, die er ohne diese Erleichterungen hätte. Die Auskunftspflicht des 

Vorstands eines Mutterunternehmens (§ 290 Abs. 1, 2 des Handelsgesetzbuchs) in der 

Hauptversammlung, der der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht vorgelegt  

werden, erstreckt sich auch auf die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss 

einbezogenen Unternehmen. 

§ 131 Abs. 4 S. 1 AktG 

(4) Ist einem Aktionär wegen seiner Eigenschaft als Aktionär eine Auskunft außerhalb der 

Hauptversammlung gegeben worden, so ist sie jedem anderen Aktionär auf dessen Verlan-

gen in der Hauptversammlung zu geben, auch wenn sie zur sachgemäßen Beurteilung des 

Gegenstands der Tagesordnung nicht erforderlich ist.  

5 Möglichkeit des Widerspruchs gegen Beschlüsse der Hauptversammlung 

Die frist- und formgerecht angemeldeten und zu der Versammlung zugeschalteten Aktionäre 

bzw. ihre Bevollmächtigten, haben das Recht, gegen einen Beschluss der Hauptversamm-

lung über das HV-Portal auf der Website der Amadeus Fire AG unter https://group.amadeus-

fire.de/investor-relations/hauptversammlung/ gemäß dem dafür vorgesehenen Verfahren 

mit den entsprechenden Zugangsdaten während der Hauptversammlung, d.h. von der  

Eröffnung der Hauptversammlung an bis zu ihrer Schließung, Widerspruch zu Protokoll des 

Notars einzulegen. 

Die diesen Aktionärsrechten zugrundeliegenden gesetzlichen Regelungen lauten auszugs-

weise wie folgt:  

§ 118a Abs. 1 S. 2 Nr. 8 AktG 

Wird eine virtuelle Hauptversammlung abgehalten, sind die folgenden Voraussetzungen ein-

zuhalten:  

8.  den elektronisch zu der Versammlung zugeschalteten Aktionären wird ein Recht zum 

Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung im Wege elektronischer 

Kommunikation eingeräumt.  
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